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Kundmachung 

Beschlüsse des Gemeinmderates vom 19.3.2009 
 
3. Kindergarten Bedarfserhebung nach neuem „KBBG 2009“ 
Der Gemeinderat beschloss auf Antrag des Bürgermeisters  einstimmig das vorliegende Ent-
wicklungskonzept für den Kindergarten umzusetzen. Es beinhaltet die Öffnungszeiten, Fe-
rienzeiten, Gruppen- und Kinderanzahl sowie auch eine Integrationsgruppe. 
Ebenso einstimmig wurde die Einrichtung einer Kinderkrippe in der Musikschule Neusiedl 
beschlossen, sofern eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ohne größere bauliche Verände-
rungen möglich ist.  
 
4. Änderung des Flächenwidmungsplanes, 8. digitale Änderung 
Der Gemeinderat prüfte die Sachlage und beschloss einstimmig  die Umwidmung jener 
Grundstücke bzw. Grundstücksteile der KG, Kukmirn, Limbach und Neusiedl. wie im Plan 
des örtlichen Raumplaners Arch. DI Klaus Richter vom 19.03.2009 dargestellt mit der Aufla-
ge, dass die Umwidmung in Bauland Dorfgebiet befristet auf 5 Jahre, das ist bis spätestens 
19.03.2014 ausgesprochen wird  und erlässt dazu eine entsprechende Verordnung, welche 
gesondert nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde kundgemacht wird. 
 
5. Festlegung von Ortskernen gem. Richtlinien der Bgld. WBF 
Auf Antrag des Vorsitzenden wurde  die Erstellung eines Ortskerngutachtens an den örtlichen 
Raumplaner Arch. DI Klaus Richter zu den bekannten Bedingungen einstimmig in Auftrag 
gegeben. Darin sollen alle jene Gebiete der Gemeinde gekennzeichnet werden, die als Orts-
kerne anerkannt werden können. Das erspart jenen die um Wohnbauförderung ansuchen, eini-
ges an Geld. Die Aufsichtsbehörde hat den Beschluss zu genehmigen. 
 
6. Aufschließungsgebiet Hafnergraben – Umwandlung in Bauland-Dorfgebiet. 
Ein Bereich des Hafnergrabens wurde schon vor Jahren als Aufschließungsgebiet festgelegt. 
Jetzt liegt ein Bauansuchen des Grundeigentümers des betroffenen Grundstückes 5256 vor, 
der ein Wohnhaus errichten möchte. Daher wurde einstimmig ein Beschluss für die Umwand-
lung des Aufschließungsgebietes in „Bauland Dorfgebiet“ gefasst. 
 
7. OSG – Wegvermessung in Neusiedl/Dorf 
Der Zufahrtsweg zur Freizeitanlage in Neusiedl, gleichzeitig die Zufahrt zum OSG-Bau-Dorf 
hat sich in der Praxis als etwas zu schmal erwiesen. 
Der Gemeinderat fasste den einstimmigen Beschluss, den Vertrag mit der OSG über die 
Wegverbreiterung anzunehmen und eine Verordnung zur Übernahme von Wegteilen in das 
öffentliche Gut zu erlassen. Der Gemeinde erwachsen dadurch keine Kosten. 
 
8. OSG- betreubares Wohnen in Kukmirn 
Bgm. ÖkRat Franz Hoanzl fasste zusammen, dass seiner Meinung nach das Projekt „betreu-
bares Wohnen“ in Kukmirn ein zeitgemäßes, innovatives und zukunftsorientiertes Projekt ist, 
gleichsam eine Vorstufe zum Pflegeheim und stellte abschließend den Antrag, das Projekt, 
wie vorgestellt, zu beschließen.  
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Mit 15 Ja-Stimmen wurde das Projekt angenommen. Die Gemeinderäte Jürgen Schober, 
DI(FH)Rainer Freißmuth, Willibald Fandl und Edwin Kroboth stimmten dagegen.  
 
9. Trinkwasserversorgung – Ortsnetz Kukmirn-Ungerberg  Anschlussgebühren 
Nach kurzer Beratung beschloss der Gemeinderat einstimmig die vom Bürgermeister vorge-
stellte Vorgangsweise zur Umsetzung der Trinkwasserversorgung inkl. der Zahlungsmodalitä-
ten analog von Gerersdorf-Sulz. Demnach wird der Bereich Ungerberg, ehemals Versor-
gungsgebiet der WG Ungerberg-Gerersdorf-Kukmirn mit einer neuen Trinkwasserleitung 
gemeinsam mit Gerersdorf-Sulz ausgebaut und finanziert. Der Baukostenzuschuss pro ange-
schlossenem Haushalt beträgt € 1.800 netto. Der Fördersatz insgesamt 25%. 
 
11. Rechnungsabschluss 2008 
Einstimmig wurde der Rechnungsabschluss und die Vermögensrechnung 2008 in der vorlie-
genden Form  wie folgt beschlossen:  
 

 
 
12. Ehrungen 
 
Auf Antrag von Bgm. Franz Hoanzl wurde einstimmig beschlosen, Herrn Altbürgermeister. 
Reinhold Franz Fiedler gem. § 13 Abs. 2 Gemeindeordnung für sein verdienstvolles Wirken 
im Sinne der Gemeinde und seiner Bevölkerung die Ehrenbürgerschaft der Marktgemeinde 
Kukmirn zu verleihen. 
 
ÖkRat Franz Hoanzl eh     ............................................. 
Bürgermeister          Hirmann, Amtsleiter 
 
 
Angeschlagen am: 20.3.2009  
 
Abgenommen am:  


